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Göttingen, 15.5.2007 

Gemeinsamer Prüfantrag aufgrund einer Anregung von Blirgerinneii und Bür~ern 
des Wohngebietes Holtenser Berq 

Der Bauausschuss möge dem Rat zur Beschlussfassung empfehlen: 

Die Verwaltung wird beauftragt die folgenden Sachverhalte zu prüfen und die Prüfergebnisse 
dem Rat und seinen zuständigen Ausschüssen vorzulegen: 

1. Offnung der Straße "Unterm Hagen" für den Individualverkehr nach Fertigstell~ing der Um- 
gehung Holtensen und bedarfsgerechter Ausbau bei Tempo 30. 

2. Installation einer Straßenbeleuchtung. 

3. Regulierende Maßnahmen wie Schwellen, Kübel usw. 

4. Schaffung eines befestigten Fußweges. 

5. Auswirkungen der Umgehungsstraße Holtensen auf die Verkel~rsentwicklung. 

6. Einbeziehung des Ortsrates Holtensen und der Bürgerinnen und Bürger vom Holtenser Berg 
bei der Entscheidungsfindung und bei der Umsetzung. 

Begründung: 

In der Sitzung des Bauausschusses am 22.2.2007 ist dem Vorsitzenden, stellvertretend für den 
Ausschuss, eine Anregung des Bürgerforums Holtenser Berg an den Rat der Stadt und eine sie 
unterstützende umfangreiche Unterschriftenliste überreicht worden. 



Analog der Regelung für Ortsräte „muss das zuständige Gemeindeorgan (hier also ausdrücklich 
der Rat bzw. seine Ausschüsse) innerhalb von vier Monaten entscheiden." „Die Antragsstellerin 
oder der Antragsteller ist über die Art der Erledigung der Anregung oder Beschwerde zu unter- 

Aus Respekt vor den anregenden Bürgerinnen und ~ürgern wird dieser Antrag - losgelöst von 
den aktuellen Positionen der Fraktionen - gemeinsam auf den Weg gebracht! 


